
Das BilMoG - Die Modernisierung des HGB 
Angeregt und beschleunigt durch die Internationale Rechnungslegung nach IAS/IFRS 
liegt nun der Entwurf zur Modernisierung des HGB (Handelsgesetzbuch) vor. Unter dem 
vollständigen Namen „Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts“, kurz: Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz (BilMoG) werden auf 234 Seiten Änderungen des HGB und ande-
rer betroffener Gesetze dargestellt.  
Zielsetzung ist eine moderne Bilanzierungsgrundlage, die eine dem IAS/IFRS-Abschluss 
gleichwertige, aber einfachere und damit kostengünstigere Informationsgrundlage bieten 
soll. Andererseits soll die HGB-Bilanz weiterhin die Grundlage der Ausschüttungsbemes-
sung und der Besteuerung bleiben. 
  
Hier werfen wir einen ersten Blick auf die bevor-
stehenden Änderungen und untersuchen, wie 
der angestrebte Spagat zwischen „bewahren und 
erneuern“ gelingt. 
Wer wird durch die Änderungen der HGB 
betroffen?  
Die beabsichtigten Reformen betreffen Einzel-
kaufleute und Personenhandelsgesellschaften, 
die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren einen 
Umsatz von mehr als 500.000,- Euro und einen 
Jahresüberschuss von mehr als 50.000,- Euro 
erreichen. Zudem betroffen sind die Kapitalge-
sellschaften, die nicht börsenorientiert sind. Für 
die börsenorientierten gilt schon seit 2005 das 
sehr umfangreiche Regelungswerk der IFRS 
(International Financial Reporting Standards).  
Kurz: Nur die ganz kleinen und die großen Un-
ternehmen sind von der Modernisierung des HGB 
nicht betroffen. Mit der Verabschiedung der Mo-
dernisierung ist schon im Sommer 2008 zu rech-
nen, mit dem Inkrafttreten ist dann schon für die 
Berichtsjahre, die nach dem 31.12.2008 begin-
nen, zu rechnen.  
Was sind nun die wesentlichen Änderun-
gen? 
Rückstellungen müssen dann auch künftige 
Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigen. 
Zudem müssen Rückstellungen auf der Basis 
eines Marktzinssatzes abgezinst werden. Als 
Marktzinssatz kommt dabei der am Bilanzstich-
tag gültige Zinssatz von hochwertigen Industrie-
anleihen zum Ansatz kommt, die dieselbe Lauf-
zeit wie die Rückstellung haben. Zukünftig ent-
fällt für alle Unternehmen die Möglichkeit, Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermögens bei 
nur vorübergehender Wertminderung außer-
planmäßig abzuschreiben. Zulässig bleibt das 
bisherige Wahlrecht allerdings bei Finanzanla-
gen. Bei anschließenden Wertsteigerungen müs-
sen vorgenommene außerplanmäßige Abschrei-
bungen durch Wertaufholungen berücksichtigt 
werden. Dies gilt nicht für Geschäfts- und Fir-
menwerte.  

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten erfolgt 
eine Annäherung an den produktionskostenbe-
zogenen Vollkostenbegriff nach IFRS. Das bedeu-
tet, dass neben den Einzelkosten auch die vari-
ablen Gemeinkosten einbezogen werden. Im 
Ergebnis führt dies zu höheren Wertansätzen 
beim Umlaufvermögen. 
Der Einsatz von Verbrauchsfolgeverfahren wird 
zukünftig auf LIFO (last in – first out) und FIFO 
(first in – first out) beschränkt.  
Neuerungen gibt es auch bei Forschungs- und 
Entwicklungsaufwendungen: Erlaubt ist zukünftig 
der Ansatz von Entwicklungsaufwendungen. Sie 
liegen vor, wenn nach der Forschungsphase die 
Entwicklung von Produktionsverfahren für markt-
fähige Produkte beginnt. 
Allen Kapitalgesellschaften wird erlaubt, anstelle 
des bisherigen HGB-Abschlusses einen Jahresab-
schluss nach IFRS aufzustellen. Dieser muss 
allerdings durch eine Bilanz und eine Gewinn- 
und Verlustrechnung nach HGB ergänzt werden, 
da aus Sicht des Gesetzgebers der IFRS-
Abschluss nicht zur Ermittlung des ausschüt-
tungsfähigen Vermögens geeignet ist. 
Weitere Änderungen betreffen Regelungen zum 
Ausweis eigener Anteile und ausstehender Einla-
gen. Sie dienen der Verbesserung der Übersicht-
lichkeit. 
Fazit 
Zusammengefasst lässt sich sagen, das „neue 
HGB“ erreicht die dringend notwendige Annähe-
rung an die Internationale Rechnungslegung, 
und durch den Wegfall von Wahlrechten auch die 
bessere Vergleichbarkeit von HGB-Abschlüssen.  
Aus dieser Sicht ist dem „neuen HGB“ der Vor-
zug vor den auf internationaler Ebenen geplan-
ten „IFRS für kleine und mittelständische Unter-
nehmen“ zu geben. Man darf gespannt sein, 
wann welche Regelung tatsächlich in Kraft treten 
wird. 
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